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Führerschein machen bedeutet am Anfang erst einmal Anträge und Maßnahmen einzuleiten. 

Damit Dir der Umgang mit den beiliegenden Formularen etwas leichter fällt, haben wir Dir hier  

ein Merkblatt zusammengestellt, was Du zu erledigen hast. 

 

 Führerscheinantrag 

 Dein Führerscheinantrag muss unterschrieben (bitte Rückseite beachten) und zusammen  

 mit:  Sehtest, Ausbildung in ERSTER HILFE und einem biometrisches Passbild auf dem 

 zuständigen Einwohnermeldeamt abgeben werden. (Hierfür verlangt das Amt eine Gebühr).  

 * Beigefügt werden müssen noch die Unterlagen für das begleitete Fahren (bF17). 

  

 Ausbildungsvertrag/Geschäftsbedingungen (FS) 

 Liegt in zweifacher Ausführung bei. Ein Exemplar welches die Fahrschule unterschrieben hat  

 ist für Dich/Elternhaus/gesetzlichen Vertreter. Das zweite Formular muss unterschrieben, 

 vom Fahrschüler und dem gesetzlichen Vertreter zurück in die Fahrschule!!!   

 Einverständniserklärung (FS) 

 Bedarf die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters und muss zeitnah, unterschrieben in der 

 Fahrschule abgegeben werden!  

 bF17 Zustimmung des gesetzlichen Vertreters * 

1. Hier müssen die Begleitpersonen von Dir namentlich benannt werden und bei Punkt 2 

          nach Ort und Datum ist unbedingt Deine Unterschrift erforderlich!!! 

2. Danach, Zustimmung der gesetzlichen Vertreter ausfüllen und unterschreiben lassen! 

      Datenschutzvereinbarung (FS) 

Erfordert die Unterschrift des Fahrschülers (bei minderjährigen gesetzlicher Vertreter). 

 Beiblatt für eine Begleitperson *  

 Muss von der zu begleitenden Person ausgefüllt und unterschrieben werden. 

 Beiblatt für eine weitere Begleitperson * 

 Muss von der zusätzlichen Begleitperson ausgefüllt und unterschrieben werden.  

 (Evtl. Bedarf es der Zustimmung des gesetzlichen Vertreters). 

 SEPA – Lastschriftmandat (FS) 

 Ausgefüllt und unterschrieben vom Kostenträger Deines Führerscheins in der Fahrschule 

 abgeben! Ein Kundenexemplar für den Zahlungspflichtigen liegt bei! 

 

 Gebührenbelege  (LA) und TÜV 

 Die Kosterrechnung der Führerscheinstelle wird Dir vom Landratsamt Ostalbkreis zugesandt. 

 Ebenso die Kostenrechnung der Gebühren vom TÜV für Theorie- und Praxisprüfung. 

 

 Zeichenerklärung:   * dem Führerscheinantrag beilegen;   (LA Landratsamt/Führerscheinstelle);   (FS Fahrschule) 


